
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/3/11 2Ob35/80,
2Ob126/20y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1980

Norm

ABGB §1304 BIIb

StVO §16

Rechtssatz

Verschuldensaufteilung 3 : 1 zu Lasten des Personenkraftwagen - Lenkers, der ein in mehrfacher Hinsicht unzulässiges

Überholmanöver setzt, wogegen der Lenker des zweiten Fahrzeuges der Gegenverkehrskolonne um drei Sekunden zu

spät reagiert und auf das abgebremste Vorderfahrzeug auffährt.

Entscheidungstexte

2 Ob 35/80

Entscheidungstext OGH 11.03.1980 2 Ob 35/80

2 Ob 126/20y

Entscheidungstext OGH 14.10.2020 2 Ob 126/20y

Vgl; Beisatz: Hier: Verschuldensteilung 2:1 zu Lasten des trotz Gegenverkehrs Überholenden gegenüber zu

geringem Tiefenabstand. (T1)

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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